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A. ,

Beklagte, Massnahmebeklagte und Berufungsklagerin

gegen

Klager, Massnahmeklager und Berufungsbeklagter

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X.

sowie

C. ,

Verfahrensbeteiligter

vertreten durch Rechtsanwaltin lic. iur. Y.

betreffend Ehescheidung (vorsorgliche Massnahmen)

Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren am



Bezirksgericht Horgen vom 24. Februar 2015 (FE110209-F)



1a.

Rechtsbegehren des Massnahmeklagers:
(Urk. 5/300 und Prot. VI S. 144 f. sinngemass)

Es sei die Massnahmebeklagte anzuweisen, den Sohn C.

fir die Dauer des Verfahrens ohne Einverstandnis des Massnah-
meklagers nicht an einen Ort ausserhalb Europas, namentlich
nicht nach D. [Staat in Sidamerika], mitzunehmen.

Eventualantrag (Prot. VI S. 144 f.):

Eventualiter seien beide Parteien anzuweisen, den Sohn C.

fir die Dauer des Verfahrens ohne Einverstandnis des anderen
Elternteils nicht an einen Ort ausserhalb Europas mitzunehmen.
Die Parteien seien anzuweisen, die Verweigerung des Einver-
standnisses zu begrinden.

Es sei die Massnahmebeklagte ausserdem anzuweisen und zu
ermahnen, den Sohn C. im Hinblick auf das Besuchsrecht
des Massnahmeklagers (gemass Eheschutzregelung, gemass
Entscheiden der Vormundschaftsbehdrde E. bzw. der Kin-
desschutzbehorde Horgen sowie gemass den mit der Bei-
standsperson vereinbarten Besuchsrechtsplanen) jeweils recht-
zeitig und am vereinbarten bzw. (blichen Ort fiir die Ubergabe be-
reit zu halten bzw. entsprechend vorzubereiten, so dass das Be-
suchsrecht des Massnahmeklagers zeitgerecht stattfinden kann.

Es sei die Massnahmebeklagte schliesslich anzuweisen und zu
ermahnen, jegliches Verhalten zu unterlassen, welches das
rechtzeitige Stattfinden des Besuchsrechts in irgendeiner Weise
gefahrden oder verunmdglichen kann.

Fur den Fall der Widerhandlung gegen die vorstehenden Ziff. 1-3
sei der Massnahmebeklagten die Bestrafung gemass Art. 292
StGB, d.h. Busse, anzudrohen.

Es sei Uber das Massnahmebegehren ebenfalls am 4. September
2014 zu verhandeln. Es sei dem Massnahmeklager Gelegenheit
zu geben, das Massnahmebegehren anldsslich dieser Verhand-
lung zu erganzen (sofern notig).

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl. 8 % MwSt.) zu
Lasten der Massnahmeklagerin [recte: Massnahmebeklagten)].

Antrage der Massnahmebeklagten:
(Urk. 5/381 sinngemass)

Es sei das Massnahmebegehren des Massnahmeklagers
(act. 300) auf die Anweisung, den Sohn C. far die Dauer
des Verfahrens ohne Einverstandnis des Massnahmeklagers



nicht an einen Ort, namentlich D. , mitzunehmen, abzuwei-
sen.

Es sei das Massnahmebegehren des Massnahmeklagers
(act. 300), namentlich die Antrage 2. bis 4. abzuweisen.

Es sei Antrag 5 des Massnahmebegehrens des Massnahme-
kldgers (act. 300) als zwischenzeitlich wegen Zeitablaufs als erle-
digt geworden abzuschreiben.

Es sei das Wochenendbesuchsrecht des Massnahmeklagers fur
die Dauer des Verfahrens bis am Montagmorgen zum Schul-
beginn zu verlangern. Der Massnahmeklager sei zu verpflichten,
C. bis am Montagmorgen zum Schulbeginn zu betreuen.

Es sei fur die Dauer des Verfahrens ohne Einverstandnis des
Massnahmeklagers der jeweilige Ubergabeort am Freitag des Be-
suchswochenendes um 17.00 Uhr am Tennis Club F. vom
Gericht festzulegen. Fir das Wintertraining sei als Ubergabeort
die Sporthalle ..., F. , und fur das Sommertraining der Ten-
nis Club F. , ...Strasse ..., F. , festzulegen.

Es sei der Massnahmeklager zu berechtigen und zu verpflichten,
fir die Dauer des Verfahrens den Sohn C. jeden Donners-
tag um 17.00 Uhr vor der Liegenschaft von Dr. G. .
strasse ..., E. , abzuholen. Der Massnahmeklager sei zu
verpflichten, sich um 17.00 Uhr bei der Massnahmebeklagten zu
melden (Tel. Nr. ...), sobald er auf C. wartet. C. geht
alleine von der Liegenschaft Dr. G. zum Massnahmeklager,
der auf der ...strasse wartet. Der Massnahmeklager sei zu ver-
pflichten, sein Auto nicht beim Eingang, auf dem Grundstick von
Dr. G. , auf dem ...weg oder der ...strasse, E. , ZU
parkieren.

Es sei der Massnahmeklager zu berechtigen, fir die Dauer des
Verfahrens C. 5 Wochen (25 Wochentage) pro Jahr auf ei-
gene Kosten zu sich oder mit sich in die Ferien zu nehmen. Der
Massnahmeklager sei zu verpflichten, bei jedem Ferienbezug ein
Minimum von 5 aufeinanderfolgenden Wochentagen und/oder ein
Maximum von 10 aufeinanderfolgenden Wochentagen auf einmal
zu beziehen. Fallt das Ende einer Ferienwoche des Massnahme-
klagers auf sein Besuchswochenende (gerade Wochen), so ver-
bringt C. dieses Wochenende beim Massnahmeklager und
das darauffolgende Wochenende bei der Massnahmebeklagten.

Es sei der Massnahmeklager zu verpflichten, fir die Dauer des
Verfahrens sein Ferienbesuchsrecht in geraden Jahren in den
zwei Wochen der Weihnachtsferien bis Montag, Schulbeginn, in
der ersten Woche der Sportferien und in den ersten zwei Som-
merferienwochen auszuiben. In ungeraden Jahren sei der Mass-
nahmeklager zu verpflichten, sein Ferienbesuchsrecht in der
zweiten Woche der Sportferien, der vierten und flnften Woche



10.

11.

12.

der Sommerferien (Schule) bis Montag Schulbeginn, in der zwei-
ten Woche der Herbstferien sowie in einer Woche der Frihlings-
ferien auszuuben.

Es sei zu entscheiden, dass fir die Dauer des Verfahrens die
Wochenenden, an denen C. mit der Massnahmebeklagten
in den Ferien weilt, nicht ersetzt oder nachgeholt werden.

Es sei der Massnahmeklager zu verpflichten, fir die Dauer des
Verfahrens, der Massnahmebeklagten und der Beistandin jeweils
drei Wochen vor seinem Ferienbeginn mit C. schriftlich den
genauen Aufenthaltsort (insbesondere Ort, Hotel, Ferienwohnung,
Privatadresse) und den entsprechenden Festnetzanschluss mit-
zuteilen. Kommt der Massnahmeklager dieser Verpflichtung nicht
fristgerecht nach, verfallt sein Ferienanspruch ersatzlos.

Es sei der Massnahmeklager anzuweisen, flr die Dauer des Ver-
fahrens, die Weisungen und Beschlisse der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehorde des Bezirks Horgen vom 16. April 2014
zu akzeptieren und die Gesprache der Beistandin H. mit
seinem Sohn zuzulassen.

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl. 8. MwSt.) zu Las-
ten des Massnahmeklagers.

Antrage der Kindesvertreterin:
(Urk. 5/383)

Es sei der Antrag des Massnahmeklagers, dass die Massnahme-

beklagte den Sohn C. fir die Dauer des Verfahrens nicht
ohne sein Einverstandnis an einen Ort ausserhalb Europas — na-
mentlich nicht nach D. — bringen darf, abzuweisen.

Es sei beiden Elternteilen zu untersagen, Reisen mit C. zu

machen, die seine personliche Sicherheit und die medizinische
Versorgung nicht genligend gewahrleisten und von denen das
EDA im fraglichen Zeitpunkt abrat.

Es sei die Massnahmebeklagte zu verpflichten, im Falle der ei-
genen Verhinderung an der rechtzeitigen Ruckreise bis zum Feri-

enbeginn von C. mit dem Massnahmeklager, einen Reise-
begleiter fir die Ruckreise von C. zu organisieren und zu
finanzieren.

Eventualiter sei der Massnahmeklager berechtigt zu erklaren, je-
weils die ersten ein bis zwei Wochen der Schulferien zu ver-
bringen. Das geht eher in die Richtung der heute von Frau
A. gestellten Antrage. Ich habe das gestellt, lasse es aber
grundsatzlich weg.

Es sei der Antrag in Ziff. 3 des Massnahmebegehrens gutzuheis-
sen und die Massnahmebeklagte zu verpflichten, jegliches Ver-



halten zu unterlassen, welches das rechtzeitige Stattfinden des
Besuchsrechts mit dem Massnahmeklager, insbesondere des Fe-
rienbesuchsrechts, in irgendeiner Weise gefahrdet oder verun-
moglicht.

6. Es sei im Falle der Widerhandlung gegen die vorstehenden Zif-
fern 2, 3 und 5 die Bestrafung der Massnahmebeklagten gemass
Art. 292 StGB vorzusehen;

unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zuztglich MwSt.) zulas-
ten der Massnahmebeklagten.

Verfiigungq und Urteil des Einzelgerichts am Bezirksgericht Horgen vom

24. Februar 2015 (Urk. 2 = Urk. 5/408):

Es wird verfiigt:

Das Begehren des Massnahmeklagers gemass Eingabe vom 15. August
2014, Antrag 5 (Urk. 300) um Verhandlung der Massnahmebegehren am

4. September 2014 wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.

Es wird festgestellt, dass Uber die von der Massnahmebeklagten gestellten
neuen Antrage, Urk. 381 Ziff. 4-11, anlasslich der nachsten VSM-Verhand-
lung vom 12. Mai 2015 verhandelt wird.

Schriftiche Mitteilung an die Parteien und die Vertreterin des Kindes mit

nachfolgendem Erkenntnis, je gegen Empfangsschein.

Es wird erkannt:

In Erganzung der bisherigen Regelung des Besuchs- und Ferienrechts wird
der Massnahmebeklagten i.S.v. Art. 307 Abs. 3 ZGB die Weisung erteilt, den
Sohn C.___ fur die Dauer des Verfahrens ohne schriftliches Einverstand-
nis des Massnahmeklagers nicht an einen Ort ausserhalb Europas, nament-
lich nicht nach D.___ , mitzunehmen. Die Massnahmebeklagte wird ange-

wiesen, das schriftiche Einverstandnis des Massnahmeklagers mindestens



drei Monate im Voraus, das heisst vor der geplanten Reise, per Ein-

schreiben einzuholen.

Der Massnahmebeklagten wird i.S.v. Art. 307 Abs. 3 ZGB die Weisung er-
teilt, den Sohn C._ im Hinblick auf das Besuchs- und Ferienrecht des
Massnahmeklagers gemass der geltenden Besuchs- und Ferienrechtsrege-
lung jeweils rechtzeitig und am vereinbarten bzw. Ublichen Ort fir die Uber-
gabe bereit zu halten bzw. entsprechend vorzubereiten, so dass das Be-

suchsrecht des Massnahmeklagers zeitgerecht stattfinden kann.

Der Massnahmebeklagten wird i.S.v. Art. 307 Abs. 3 ZGB die Weisung er-
teilt und sie wird ermahnt, jegliches Verhalten zu unterlassen, welches das
rechtizeitige Stattfinden des Besuchs- und Ferienrechts des Massnahme-

klagers in irgendeiner Weise gefahrden oder verunmoglichen kann.

Die Massnahmebeklagte wird, unter Androhung der Ungehorsamsstrafe
nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) zur Einhaltung der Urteilsdis-
positiv-Ziffern 1-3 verpflichtet.

Die Antrage Ziff. 1-3 und Ziff. 12 der Massnahmebeklagten gemass Stel-

lungnahme vom 22. Januar 2015 (Urk. 381) werden abgewiesen.

Die Antrage Ziff. 1-4 der Kindesvertreterin gemass Stellungnahme vom
22. Januar 2015 (Urk. 383) werden abgewiesen.

Die Regelung der Kosten- und Entschadigungsfolgen wird dem Endent-

scheid vorbehalten.
(Mitteilungssatz).

(Rechtsmittelbelehrung).



Berufungsantriage:

der Beklagten, Massnahmebeklagten und Berufungsklagerin (Urk. 1 S. 2):

1.

2.

Es seien die Ziffern 1 bis 4 des Dispositivs des vorinstanzlichen Entscheids
vom 24. Februar 2015 ersatzlos aufzuheben.

Eventualiter sei beiden Eltern die Weisung zu erteilen, den Sohn C.

fur die Dauer des Verfahrens ohne schriftiches Einverstandnis nicht an ei-
nen Ort ausserhalb der Schweiz mitzunehmen, und es seien beide Eltern
anzuweisen, das schriftiche Einverstandnis des jeweils anderen Elternteils
mindestens drei Monate im Voraus vor der geplanten Reise per Einschrei-
ben einzuholen.

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zuziglich 8% gesetzliche
Mehrwertsteuer zu Lasten des Berufungsbeklagten.

des Klagers, Massnahmeklagers und Berufungsbeklagten (Urk. 10 S. 2):

Es sei die Berufung vollumfanglich abzuweisen.

Eventualiter sei Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Bezirksgericht Horgen vom
24. Februar 2015 (Geschafts-Nr. FE110209-F) aufzuheben und es sei bei-
den Parteien im Sinne von Art. 307 Abs. 2 ZGB die Weisung zu erteilen, fur
die weitere Dauer des Scheidungsverfahrens wahrend ihrer jeweiligen Be-
treuungszeit den Sohn C. nicht ohne schriftiches Einverstandnis der
anderen Partei an einen Ort ausserhalb Europas mitzunehmen. Die Parteien
seien zudem anzuweisen, eine allfalige Verweigerung des Einverstand-
nisses schriftlich zu begrinden.

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl. 8% MWSt.) zu Lasten der
Berufungsklagerin.

des Verfahrensbeteiligten (Urk. 9 S. 2):

Es sei die Berufung (im Haupt- und Eventualantrag) gegen das Urteil des
Bezirksgerichts Horgen vom 24. Februar 2015 vollumfanglich abzuweisen;
alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der
Berufungsklagerin.

Erwagungen:

1. Die Parteien stehen sich seit 1. September 2011 in einem Scheidungsver-

fahren gegeniber (Urk. 5/1). Im letzten Sommer konnten die vom Klager, Mass-

nahmeklager und Berufungsbeklagten (nachfolgend Klager) mit dem gemein-



samen Sohn C.__ vom 21. Juli bis 3. August 2014 geplanten Ferien nicht
stattfinden, da die Beklagte, Massnahmebeklagte und Berufungsklagerin (nach-
folgend Beklagte) wegen geltend gemachten Rickenschmerzen reiseunfahig war
und mit C.__ nicht rechtzeitig von ihrem Aufenthalt in D._ zurlickkehren

konnte.

In der Folge stellte der Klager mit Eingabe vom 15. August 2014 ein Be-
gehren um Erlass von vorsorglichen (Kindesschutz-)Massnahmen (Urk. 5/300).
Uber den detaillierten Verlauf des Verfahrens gibt der angefochtene Entscheid
Auskunft (Urk. 5/408 S. 5 f.). Am 24. Februar 2015 fallte die Vorinstanz den oben
aufgefihrten Massnahmeentscheid (Urk. 5/408 = Urk. 2).

2. Dagegen erhob die Beklagte fristgerecht Berufung mit den eingangs auf-
geflhrten Antragen (Urk. 1). Der Klager beantwortete die Berufung am 15. Mai
2015 (Urk.10). Die Berufungsantwort des Verfahrensbeteiligten datiert ebenfalls
vom 15. Mai 2015 (Urk.9). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen
(Urk. 5/1-458). Mit Eingabe vom 10. August 2015 teilte die bisherige Vertreterin

der Beklagten mit, dass sie deren Interessen nicht mehr vertrete (Urk. 18).

3. Die nicht angefochtenen Dispositiv-Ziffern des Urteils sind in Rechtskraft
erwachsen (Dispositiv-Ziffern 5-7), wovon Vormerk zu nehmen ist (Art. 315 Abs. 1
ZPO). Die Berufung ist zu begrinden und hat sich anhand konkreter Antrage und
Rlugen mit den Erwagungen der Vorinstanz im Einzelnen auseinander zu setzen
und konkret aufzuzeigen, was am angefochtenen Urteil oder am Verfahren der
Vorinstanz als falsch erachtet wird (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Auf die Vorbringen der
Parteien ist im Folgenden nur insoweit einzugehen, als dies fur die Rechtsfindung

erforderlich ist.

1. Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, es sei vorweg festzuhalten,

dass es vorliegend nicht darum gehe, den Konflikt zwischen den Parteien in Be-
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zug auf das Besuchs- und Ferienrecht aufzuarbeiten, und im Detail zu rekon-
struieren, wer fir welches Verhalten — wie zum Beispiel fur den Vorfall vom Som-
mer 2014 oder anlasslich des an der Verhandlung vorgebrachten Vorfalls vom
13. November 2014 (Prot. VI S. 128, 136, 139 f.) — wie verantwortlich sei (Urk. 2
S. 8 f.). Das Gericht habe sofern notwendig im Interesse des Kindeswohls allfalli-
ge Kindesschutzmassnahmen zur Vermeidung kunftiger Diskrepanzen zwischen
den Eltern hinsichtlich der Einhaltung des Besuchs- und Ferienrechts zu erlassen.
Insbesondere habe das Gericht den Kontakt des Kindes zu beiden Eltern mittels
Erlass der allenfalls notwendigen Weisungen zu fordern. Zudem vertrat die Vor-
instanz die Meinung, dass allein der Vorfall im Sommer 2014 (kompletter Ausfall
der Sommerferien) ausreichen wurde, um eine Kindesschutzmassnahme anzu-
ordnen (Urk. 2 S. 23).

2. Die vorinstanzliche Erwagung, wonach eine Kindeswohlgefahrdung vor-
gelegen habe, weil die Ferien im Sommer 2014 — unabhangig von einem Ver-
schulden der Beklagten — vollstandig ausgefallen seien, ist entscheidtragend. Die
von der Beklagten gerlgten zusatzlichen Erwagungen waren erst in einem zwei-
ten Schritt zu prifen, falls zum Schluss zu kommen ware, dass der Vorfall vom
Sommer 2014 nicht genugen wirde, um von einer Kindeswohlgefahrdung auszu-
gehen und entsprechende Kindesschutzmassnahmen anzuordnen. Darunter fal-
len etwa die Erwagungen im Zusammenhang mit der Reise der Beklagten zu-
sammen mit C. ~ nachD. __ im Fruhling 2013 (Urk. 2 S. 19) oder betref-
fend den Vorfall im Juli 2013 in ... (Urk. 2 S. 25).

3. Somit ist zunachst zu prifen, ob der Vorfall im Jahre 2014 als Kindes-
wohlgefahrdung zu werten ist, und falls dies zu bejahen ist, ob die dagegen ange-
ordneten Kindesschutzmassnahmen notwendig, geeignet und verhaltnismassig

sind.

3.1. Es ist unbestritten, dass der Klager die Beklagte fast ein Jahr im Voraus
uber seine mit C._ geplanten Ferien im Sommer 2014, namlich vom 21. Juli
2014 bis zum 3. August 2014, informierte (Prot. VI S. 131; Urk. 5/381 S. 10). Un-
bestritten ist ebenso, dass diese Ferien vollstandig ausfielen, da die Beklagte mit

C. zu diesem Zeitpunkt noch in D. war und erst am 12. August 2014
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in die Schweiz zurickkehrte (Urk. 5/300 S.7 ff.; Urk. 5/381 S. 4 ff.; Urk. 5/383
S.2ff;Urk.1S.9).DassC.__ vom 13. bis 17. August 2014 einige Ferientage
mit dem Klager verbrachte, ersetzt auch nach Ansicht der Beklagten diese Som-
merferien nicht (Urk. 1 S. 9). Sie vertritt jedoch die Meinung, dass der Vorfall vom
Sommer 2014 und die damit verbundene Kirzung der Ferien der erste und einzi-
ge Vorfall seit der Trennung der Parteien im Jahre 2009 gewesen sei, der einzig
wegen eines familiaren Notfalls passiert sei, da ihre Mutter schwer erkrankt sei.
Danach sei sie wegen starken Ruckenschmerzen nicht in der Lage gewesen,
rechtzeitig in die Schweiz zurlickzukehren (Urk. 1 S. 7). Im Ubrigen werde der
Kontakt zwischen Vater und Sohn seit Juli 2009 aktiv und regelmassig gelebt. Bei
regelmassigen Kontakten jeden Donnerstagnachmittag und jedes zweite Wochen-
ende, welche im Einverstandnis mit der Beklagten oft bis zum Montagmorgen
(Schulbeginn) verlangert wirden, sowie 4-5 Ferienwochen pro Kalenderjahr kon-
ne nicht von einer Entziehung von C.__ von seinem Vater und damit von einer

Kindeswohlgefahrdung gesprochen werden (Urk. 1 S. 9).

Die Ansicht der Beklagten trifft schon aus diesem Grund nicht zu, als bereits
die Erschwerung der Ferienrechtsausubung mit dem besuchsberechtigten Eltern-
teil als Gefahrdung des geistigen Kindeswohls gilt (BSK ZGB [|-Breitschmid,
Art. 307 N 18). Dabei ist die Frage eines allfaligen Verschuldens nicht relevant.
Nicht von Belang ist auch, ob die Vater-Sohn-Beziehung grundsatzlich gelebt
wird. C._ und der Klager haben ein besonderes Interesse und schutzenswer-
tes Recht darauf, auch und gerade in den Ferien, wahrend denen langere Zeit in-
tensiv zusammengelebt wird, den Kontakt miteinander mdglichst konfliktfrei zu
pflegen. Objektiv hat somit die Vorinstanz zu Recht eine Kindeswohlgefahrdung
bejaht. Zudem litt C._ auch subjektiv stark darunter. So bedauerte C.
sehr, dass er mit seinem Vater nicht die Sommerferien in Schweden verbringen
durfte und erwahnte dies gegenuber der Kindesvertreterin an den Gesprachen
vom 16. Dezember 2014 und 15. Januar 2015 (Urk. 9 S. 7., S. 5; Urk. 5/383 S. 2
f.; Prot. VI S. 124 f.). Die Frage des rechtzeitigen Ferienantritts beschaftigte ihn so
stark, dass er die pragmatische Losung vorschlug, wonach er zuerst mit dem Va-
ter Ferien verbringen solle und erst dann mit der Mutter. An der Kinderanhorung

vom 23. Marz 2015 und damit acht Monate spater gab das 10-jahrige Kind zu
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Protokoll, es habe ihn traurig gemacht, dass er nicht in Schweden habe sein kon-
nen. Es habe ihn schon ein bisschen geargert, dass er zu spatvon D.__ zu-
ruckgekehrt sei. Er habe seinen Vater sehen wollen. Er denke nicht, dass ihn sein
Vater jemals zu spat aus den Ferien zurlckbringen wirde, so dass er deshalb zu
spat mit seiner Mutter in die Ferien gehen kdnne. Seine Mutter habe ihn schon

mehrfach zu spat aus den Ferien zuriickgebracht (Urk. 5/426 S. 6).

Vorliegend fallt zusatzlich ins Gewicht, dass die Parteien aktenkundig stark
zerstritten sind (Urk. 5/1-458). Insbesondere erforderte die Sicherstellung des
Kontaktrechts von C.__ mit dem Klager ein wiederholtes behordliches Eingrei-
fen von Seiten der Vorinstanz, der Vormundschaftsbehérde E.  und des Be-
zirksrats (Urk. 2 S. 9 ff; Urk. 5/84/31; Urk. 5/84/36; Urk.5/6/11; Urk. 5/4/34;
Urk. 5/84/53). Auch musste ein Besuchsbeistand (Urk. 5/84/23) und eine Kindes-
vertreterin bestellt werden. Gerade in solchen vom Elternzwist belasteten Famili-
enkonstellationen ist im Interesse des Kindes die exakte Beachtung und Einhal-
tung des Besuchs- und Ferienrechts von grosser Bedeutung. Es gilt zu verhin-
dern, dass laufend neue Konflikte, Unsicherheiten und unnétige Streitigkeiten die
Kontakte Uberschatten und deren Qualitdt mindern. Es besteht somit ein sehr
grosses Interesse an der korrekten, regelmassigen und reibungslosen Durchfuh-
rung des Besuchs- und Ferienrechts (vgl. OGer ZH LE140025 vom 25. August
2014, S. 11, E. 4.3.).

3.2. Die Beklagte kritisiert in diesem Zusammenhang, die Vorinstanz habe
ausser Acht gelassen, dass sich der Klager in der Vergangenheit ebenso nicht an
die Vereinbarung betreffend personlichen Verkehr gehalten habe (Urk. 1 S. 10 ff.
mit Hinweis auf Urk. 5/83, insb. S. 20; Urk. 5/84/23-39; Reise des Klagers mit
C._____ nach Agypten 2013 [Urk. 5/382/18-19]). Die Kritik der Beklagten ist nicht
zielfuhrend, da die Frage, ob dem Klager ein Fehlverhalten vorzuwerfen sei, nicht
Verfahrensgegenstand war. Die Vorinstanz hatte nur die beantragten Kindes-

schutzmassnahmen zu beurteilen.

Die Beklagte wirft der Vorinstanz zudem vor, dass sie ihre Argumente unge-
rechtfertigterweise fur unglaubwirdiger als jene des Klagers gehalten habe

(Uk.1 S. 7, S. 11). Dieser Einwand geht ins Leere, da im Zusammenhang mit
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dem Ausfall der Sommerferien 2014 die Glaubwirdigkeit der Argumente der Par-
teien insofern irrelevant ist, als dass die Ferien unbestrittenermassen vollstandig
ausgefallen sind. Die Vorinstanz wollte verhindern, dass C._ zukunftig wiede-
rum keine (Sommer-)Ferien mit dem Klager verbringen kénne. Damit kann auch
offen bleiben, ob tatsachlich ein familiarer Notfall bzw. reiseverhindernde Rucken-

schmerzen vorhanden gewesen waren.

4. Zu prufen bleibt, ob die von der Vorinstanz angeordneten Weisungen not-
wendig, geeignet und verhaltnismassig waren, um zukinftig die Einhaltung des

Besuchs- und Ferienrechts zu gewahrleisten.

4.1. Bei der Anordnung der geeigneten Kindesschutzmassnahme kommt
dem Sachgericht ein weites Ermessen zu (Art. 4 ZGB; BGer 5A_656/2010 vom
13.Januar 2011, E. 3). Dabei ist zu beachten, dass sich die Kammer in Fortfih-
rung der standigen Praxis zum kantonalen Prozessrecht bei der Angemessen-
heitskontrolle eine gewisse ZurUckhaltung auferlegt (vgl. u.a. Blickenstorfer, DIK-
E-Komm-ZPO, Art. 310 N 5). Trotz freier Prifungsbefugnis ist die Rechtsmittel-
behdrde nicht gehalten, ihr Ermessen an die Stelle desjenigen der Erstinstanz zu
setzen. Die Berufungsinstanz hat sich darauf zu beschranken, in Ermessensent-
scheide nur einzugreifen, wenn dazu hinreichender Anlass besteht. Diese Auffas-
sung Uberzeugt auch unter geltender Zivilprozessordnung und fand Bestatigung
durch das Bundesgericht (BGer 5A_265/2012 vom 30. Mai 2012, E. 4.3.2.; OGer
ZH LY140007 vom 28. Juli 2014, E. ll. 3.1.; vgl. zum Ganzen: Seiler, Die Beru-
fung nach ZPO, N 469 ff.).

4.2. Zur Notwendigkeit einer Kindesschutzmassnahme hat die Vorinstanz zu
Recht festgehalten, dass alleine der Vorfall im Sommer 2014 ausreiche, um eine
Kindeswohlgefahrdung anzunehmen. Die Parteien seien in der aktuellen, bereits
seit der Trennung bestehenden Konfliktsituation nicht in der Lage, von sich aus
eine einvernehmliche Lésung zu finden und Abhilfe zu schaffen. Aufgrund des
bisher Geschehenen sei zudem fir die Zukunft nicht auszuschliessen, dass auch
kinftige Konflikte betreffend das Ferienrecht des Klagers stattfinden konnten,

namentlich im Zusammenhang mit Reisen der Beklagten mit C. nach


http://bger.li/5A_656-2010

-14 -

D. . Der Erlass einer Kindesschutzmassnahme sei daher erforderlich (Urk. 2
S. 23).

Die Anordnung einer Kindesschutzmassnahme setzt kein Verschulden der
Eltern voraus und ist auch nicht Sanktion. Es soll Hilfe geleistet und die Bereit-
schaft der Betroffenen zu freiwiliger Zusammenarbeit gefordert werden
(BSK ZGB I-Breitschmid, Art. 307 N 4). Die Notwendigkeit einer Kindesschutz-
massnahme wurde vorliegend zu Recht bejaht, da die Beklagte die ihr obliegende
Pflicht, C._ rechtzeitig zum Ferienantritt am 21. Juli 2014 in die Schweiz zu-
ruckzubringen, nicht wahrgenommen hat. Ob dies verschuldet war oder nicht, ist

ohne Belang.

4.3. Die Weisung erscheint zudem als geeignet, um die vorliegend latent
vorhandene Kindeswohlgefahrdung (Ausfallen des Ferienbesuchsrecht) durch ei-
ne konkrete Einzelmassnahme zu beheben. Insbesondere ist sie geeignet, um die
Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Beklagte kurzfristig und ohne den Kla-
ger rechtzeitig zu informieren mit C.__ nach D.____ reist. Muss ein Ein-
verstandnis des Klagers flr aussereuropaische Aufenthalte eingeholt werden,
wird eine vorgangige Kommunikation zwischen den Parteien stattfinden, und es
konnen vernunftige Varianten eines Vorgehens bei Verhinderung einer rechtzeiti-
gen Ruckreise besprochen bzw. Vorkehrungen getroffen werden. Dies erscheint
umso angebrachter, als dass die Beklagte beispielsweise ihre Reise mit C._
nach D. vom 24. April 2013 bis zum 11. Mai 2013 dem Klager erst am 23.
April 2013 mitteilte (Urk. 5/180/20). Zudem macht sie geltend, dass ihre Rucken-
schmerzen (tendomyotisches cervicovertebrales Syndrom), worunter sie seit eini-
ger Zeit leide, die Reiseunfahigkeit verursacht hatten (Urk. 1 S. 7; Schreiben Dr.
med. . vom 1. Marz 2013 [Urk. 5/144A/7]). Das Risiko einer erneuten ver-
spateten Ruckreise ist daher voraussehbar, zumal sie selber eine strapaziose
Reisedauer von Zurich nach D.___ von 32 Stunden angab (Urk.5/381, S. 8).
Im Weiteren reiste die Beklagte nicht fur Ferien nach D._ | sondern weil ihre
uber achtzigjahrige Mutter erneut ernsthaft erkrankt sei. Gerade in diesem Fall
muss sie mit einer Verschlechterung deren Gesundheitszustandes, eventuell so-

gar mit einem Todesfall rechnen, der eine rechtizeitige Ruckreise unter Um-
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stdnden nicht erlaubt. Schliesslich kdnnte nach vorgangiger Absprache die Be-
treuung von C.__ sichergestellt werden, damit die Beklagte fir familidre Not-
falle ohne das Kind nach D.__ zu ihren Verwandten reisen kann. Zwar macht
die Beklagte in diesem Zusammenhang geltend, der Klager habe ihr anlasslich
der Anhorung bei der KESB Horgen am 20. Marz 2014 mitgeteilt, dass er nicht
bereit sei, C.  zusatzdich zu betreuen (Urk. 1 S. 8 mit Hinweis auf
Urk. 5/382/9-12). Diese Behauptung kann aufgrund der Akten nicht nachvollzogen
werden. Im Anhorungsprotokoll vom 29. Marz 2014 wurde beiden Parteien erklart,
dass in Notfallen das Kind nicht einfach nicht abgeholt resp. beim anderen Eltern-
teil belassen werden konne, sofern dies nicht ausdricklich vereinbart worden sei
(Urk. 12/5 S. 2). Daraus kann entgegen der Ansicht der Beklagten nur geschlos-
sen werden, dass sie im Einzelfall fur eine zusatzliche Betreuung den Klager an-

fragen muss.

4.4. Schliesslich ist der Grundsatz der Verhaltnismassigkeit zu beachten; im
konkreten Fall ist die mildeste erfolgsversprechende Massnahme anzuordnen
(BSK ZGB I-Breitschmid, Art. 307 N 8 m.w.H.). Diese Voraussetzung ist einerseits
gewahrt, da nur aussereuropaische Reisen tangiert sind. Solche sind zudem nicht
untersagt, sondern werden lediglich von der Zustimmung des Klagers abhangig
gemacht. Andererseits gelten die angeordneten vorsorglichen Massnahmen nur
fur eine sehr beschrankte Dauer, namlich bis zum Abschluss des hangigen Schei-

dungsverfahrens.

Zwar wendet die Beklagte ein, dass selbst die Vorinstanz an der Ver-
handlung vom 4. September 2014 ausgeflhrt habe, dass dieser Fall mit dem
Scheidungsurteil nicht erledigt sei, sondern bei dem vorhandenen Konfliktpotential
von einer oder beiden Parteien ans Obergericht und anschliessend an das Bun-
desgericht weitergezogen werde. Bei einem noch Jahre dauernden Prozess sei
jedoch von einer Entwurzelung von C.__ von seiner Familie in D.__ aus-
zugehen. Sie gehe im Unterschied zur Vorinstanz davon aus, dass der Klager
sein Einverstandnis fir Reisen mit C.  zu seiner Grossmutter mutterlicher-
seits nicht erteilen werde (Urk. 1 S. 14). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt

werden. Das Massnahmeverfahren dient dazu, eine vorlaufige Friedensordnung
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herzustellen. Die Regelung soll nur wahrend einer begrenzten Dauer gelten. Not-
falls steht den Parteien das Abanderungsverfahren zur Verfugung. Damit besteht
im Hauptverfahren — und, sollte dies tatsachlich notig sein, sogar im Rahmen ei-
nes Abanderungsantrages betreffend die vorsorglichen Massnahmen — die Mdg-
lichkeit, allfalige ungunstige Entwicklungen, sollten solche denn auch wirklich und
in qualifizierter Form auftreten, zu korrigieren. Dies ware beispielsweise der Fall,
wenn der Klager unberechtigterweise sein Einverstandnis fur die Reise verwei-
gern wirde. Irgendwelche Anhaltspunkte oder Grinde dafir werden weder von
der Beklagten genannt (Urk. 1 S. 14), noch ergeben sich solche aus den Akten.
Auch die Kindesvertreterin geht nicht davon aus, dass der Klager seine Zustim-
mung verweigern werde, solange seine eigenen Ferien- und Kontaktrechte mit

C. nicht oder nicht ungewohnlich tangiert wirden (Urk. 9 S. 7).

5. Die Beklagte rugt schliesslich, die Weisungen und Ermahnung an sie ge-
mass Dispositiv-Ziffern 2 und 3, verbunden mit der Strafandrohung gemass Dis-
positiv-Ziffer 4, seien nach dem vorstehend Gesagten weder notwendig, erforder-

lich noch verhaltnismassig (Urk. 1 S. 15).

5.1. Die Weisungen und Ermahnung gemass Dispositiv-Ziffern 2 und 3 sind
die logische Folge aus der zu Recht angenommenen Kindeswohlgefahrdung im
Sommer 2014. Sie dienen dazu, den verbindlichen Charakter zu betonen und
ihnen mehr Gewicht zu verleihen. Sie fuhren der Beklagten vor Augen, dass es ih-
re Sache ist, aktiv das Stattfinden des Besuchs- und Ferienrechts des Klagers zu
fordern (Wohlverhaltensklausel). Insbesondere ist es eine Selbstverstandlichkeit,
bei eigenen Reisen mit C.__ sicherzustellen, dass er trotz ihrer eigenen Rei-
seunfahigkeit rechtzeitig zurtckkehrt, indem sie zum Beispiel einen Reisebegleiter
fir die Rickreise von C.__ organisiert und finanziert. Dass die Beklagte sich
ihrer aktiven Forderungspflicht bislang nicht genligend bewusst war, zeigt etwa
der Vorfall, wonach sie im Frahling 2013, als sie in D, aufgrund eines gel-
tend gemachten familiaren Notfalls weilte, den Klager aufforderte, zur Wahrung

seines Besuchsrechts C. in D. (J. [Stadt in D. 1) abzuho-

len ("Could you come and collect C. ?") (Urk. 12/3). Damit sind die Weisun-
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gen und die Ermahnung gemass Dispositiv-Ziffern 2 und 3 vom Ermessen der Vo-

rinstanz gedeckt.

5.2. In Dispositiv-Ziffer 4 wurde die Beklagte unter Androhung der Ungehor-
samsstrafe nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) zur Einhaltung der obigen
Weisungen verpflichtet. Grundsatzlich durfen samtliche behoérdliche Verfugungen
mit einer entsprechenden Strafandrohung versehen werden (BSK StGB I
Riedo/Boner, Art. 292 N 86 f.). Die Strafandrohung soll den verbindlichen Charak-
ter der Weisungen unterstreichen (BSK ZGB I-Breitschmid, Art. 307 N 22). Somit
ist das Vorgehen der Vorinstanz auch betreffend die Strafandrohung nicht zu be-
anstanden. Zusammenfassend erweist sich die Berufung im Hauptantrag als un-
begrundet und ist daher abzuweisen.

6. Beide Parteien stellen in der Berufung einen ahnlichen Eventualantrag:
Die Beklagte beantragt eventualiter, dass bereits eine Ausreise aus der Schweiz
vom Einverstandnis des anderen Elternteils abhangig gemacht werden soll (Urk. 1
S. 2). Der Klager beantragt — wie bereits vor Vorinstanz — eventualiter, dass beide
Parteien zu verpflichten seien, bei Reisen ausserhalb Europas die Zustimmung
der anderen Partei einzuholen (Urk. 10 S. 2; Prot. VI S. 144).

6.1. Dass es bei Reisen in Europa jemals zu irgendwelchen Schwierigkeiten
gekommen sei, wird selbst von der Beklagten nicht behauptet (dies im Gegensatz
zur im Jahr 2013 geplanten Agyptenreise des Klagers, Urk. 1 S. 10 f.). Es ist da-
her nicht einleuchtend, weshalb fir Reisen innerhalb Europas eine Zustimmung
des anderen Elternteils einzuholen ware. Die strittige Kindesschutzmassnahme
soll nur das Risiko verhindern oder zumindest vermindern, dass C._ nicht
rechtzeitig die Ferien mit dem Klager antreten kann. Innerhalb von Europa ist eine
Rlckreise wesentlich leichter zu organisieren. Notfalls kdnnte der bereits 10-
jahrige C.__ alleine in die Schweiz zurlckreisen. Vom Zustimmungserforder-

nis fur Europareisen ist daher abzusehen.

6.2. Zwar beflrchtete die Vorinstanz Ubereinstimmend mit der Kindes-
vertreterin, dass bei einer Gleichbehandlung der Parteien — das heisst, beide Par-

tei missten fir Reisen ausserhalb Europas ihr gegenseitiges Einverstandnis ge-
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ben — die Beklagte ihr Einverstandnis unbegrindet verweigern kénnte (Urk. 2
S.24 f; Prot. VI S. 146 f; Urk. 9 S. 8). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden.
Dass die Beklagte im Zusammenhang mit einer geplanten Agyptenreise des Kla-
gers mit C.__ im September/Oktober 2013 beunruhigt war (Urk. 5/381 S. 10;
Urk.1 S. 10 f.), ist nachvollziehbar. Dass die Beklagte sonstige Reisen ausser-
halb Europas bisher verhindern wollte, wird nicht vorgebracht. Es kann daher der
Beklagten genauso wie dem Klager zugetraut werden, mit dieser Verantwortung
umzugehen. Diese Auffassung teilt denn auch der Klager. Es spricht somit nichts
dagegen, Reisen ausserhalb Europas beidseits von der Zustimmung des anderen

Partners abhangig zu machen.

6.3. Die von der Beklagten beantragte mindestens dreimonatige Ankundi-
gungsfrist per Einschreiben erscheint angemessen, zumal auch der Klager seine
Ferien jeweils drei Monate im Voraus mitteilen muss. Sinnvoll ist der Antrag des
Klagers, wonach die Parteien eine allfalige Verweigerung ihres Einverstandnisses

schriftlich zu begrinden haben.

6.4. Da aus Sicht des Kindeswohls nichts dagegen spricht, ist zusammen-
fassend folgende Erganzung der vorinstanzlichen angefochtenen Regelung des
Besuchs- und Ferienrechts gemass Dispositiv-Ziffer 1 vorzunehmen: Beiden Par-
teien ist im Sinne von Art. 307 Abs. 3 ZGB die Weisung zu erteilen, fur die weitere
Dauer des Verfahrens den Sohn C._ nicht ohne schriftiches Einverstandnis
der anderen Partei an einen Ort ausserhalb Europas mitzunehmen. Das schriftli-
che Einverstandnis der jeweils anderen Partei ist mindestens drei Monate im Vo-
raus vor der geplanten Reise per Einschreiben einzuholen. Die Parteien sind wei-
ter anzuweisen, eine allfalige Verweigerung des Einverstandnisses schriftlich zu

begrinden.

Die Gerichtsgebuhr fur das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 12
Abs. 1 und 2 GebV OG i.V.m. §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 8 Abs. 1 GebV OG auf

Fr.5'600.— festzusetzen. Die Kosten der Kindesvertretung zahlen zu den Ge-
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richtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und sind im Urteilsdispositiv festzusetzen
(Kriech, DIKE ZPO-Komm., Art. 238 N 8). Als Teil der Prozesskosten sind sie der
kostenpflichtigen Partei zu Uberbinden, aber gemass kantonalem Tarif festzuset-
zen und aus der Gerichtskasse auszubezahlen (vgl. Urwyler, DIKE ZPO-Komm.,
Art. 95 N 15). Die Honorarnote der Kindesvertreterin wurde den Parteien zur fa-
kultativen Stellungnahme zugestellt (Urk. 16). Der Klager stellte die Prifung der
Angemessenheit der erkennenden Kammer anheim (Urk. 17), die Beklagte liess
sich nicht vernehmen. Das beantragte Honorar von Fr. 2'375.— (Urk. 15) erscheint
aufgrund des Zeitaufwandes sowie der gegebenen Verantwortung als ange-
messen. Die Barauslagen von Fr.10.60 sind zusatzlich zu entschadigen und es
ist ein Mehrwertsteuerzuschlag vorzunehmen. Entsprechend ist die Ent-

schadigung der Kindesvertreterin auf total Fr. 2'576.— festzusetzen.

Gemass standiger Praxis des Obergerichts sind die Kosten des Verfahrens
mit Bezug auf Kinderbelange — unabhangig vom Ausgang — den Parteien je zur
Halfte aufzuerlegen und die Parteientschadigungen wettzuschlagen, wenn die
Parteien unter dem Gesichtspunkt des Kindesinteresses gute Grunde zur Antrag-
stellung hatten (OGer ZH LE110067 vom 13. April 2012 E. I/8; ZR 84 Nr. 41).
Dies war vorliegend der Fall. Es rechtfertigt sich daher eine halftige Kostenauftei-

lung und ein Wettschlagen der Parteientschadigungen.

Es wird beschlossen:

1. Es wird vorgemerkt, dass die Dispositiv-Ziffern 5-7 des Urteils des Einzel-
gerichts im ordentichen Verfahren am Bezrksgericht Horgen vom
24. Februar 2015 rechtskraftig sind.

2. Schriftiche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis.

Es wird erkannt:

1. Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren
am Bezrksgericht Horgen vom 24. Februar 2015 (Geschafts-Nr. FE110209-
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F) wird aufgehoben und es wird in Erganzung der bisherigen Regelung des
Besuchs- und Ferienrechts beiden Parteien im Sinne von Art. 307 Abs. 3
ZGB die Weisung erteilt, den Sohn C.__ fur die Dauer des Verfahrens
ohne schriftiches Einverstandnis der anderen Partei nicht an einen Ort aus-
serhalb Europas mitzunehmen. Das schriftiche Einverstandnis der jeweils
anderen Partei ist mindestens drei Monate im Voraus vor der geplanten Rei-
se per Einschreiben einzuholen. Die Parteien werden weiter angewiesen,

eine allfallige Verweigerung des Einverstandnisses schriftlich zu begriunden.

Der Beklagten wird i.S.v. Art. 307 Abs. 3 ZGB die Weisung erteilt, den Sohn
C.__ im Hinblick auf das Besuchs- und Ferienrecht des Klagers gemass
der geltenden Besuchs- und Ferienrechtsregelung jeweils rechtzeitig und am
vereinbarten bzw. Ublichen Ort fir die Ubergabe bereit zu halten bzw. ent-
sprechend vorzubereiten, so dass das Besuchsrecht des Klagers zeitgerecht
stattfinden kann.

Der Beklagten wird i.S.v. Art. 307 Abs.3 ZGB die Weisung erteilt und sie
wird ermahnt, jegliches Verhalten zu unterlassen, welches das rechtzeitige
Stattfinden des Besuchs- und Ferienrechts des Klagers in irgendeiner Weise

gefahrden oder verunmdglichen kann.

Die Parteien werden unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292
StGB (Bestrafung mit Busse) zur Einhaltung der Urteilsdispositiv-Ziffern 1-3
verpflichtet.

Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr wird auf Fr. 5'500.— festgesetzt. Die

Kosten der Kindesvertretung betragen Fr. 2'576.—.

Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden den Parteien je zur
Halfte auferlegt. Sie werden mit dem Kostenvorschuss der Beklagten ver-
rechnet, sind dieser aber vom Klager in der Hohe von Fr.1'462.— zu erset-

zen. Im Mehrbetrag stellt die Obergerichtskasse dem Klager Rechnung.
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Rechtsanwaltin lic. iur. Y. wird fur ihre Bemuhungen und Barauslagen
als Kindesvertreterin im Berufungsverfahren mit Fr.2'576.— aus der Ge-

richtskasse entschadigt.

Fur das Berufungsverfahren werden keine Parteientschadigungen zuge-

sprochen.

Schriftiche Mitteilung, je gegen Empfangsschein

- an die Parteien,

— an die Kindesvertreterin,

- an die Vorinstanz unter Rucksendung der vorinstanzlichen Akten,

— andie Beistandin des Kindes, H. | ... [Adresse],

- an die KESB Horgen,

- hinsichtlich Dispositiv-Ziffer 7 des Urteils nach Eintritt der Rechtskraft

an die Obergerichtskasse.

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Entscheid Uber vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG.
Es handelt sich um eine nicht vermdgensrechtliche Angelegenheit.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.
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Zirich, 14. August 2015

Obergericht des Kantons Zurich
l. Zivilkammer

Die Gerichtsschreiberin:

Dr. D. Oser

versandt am:
mc
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	3.1. Es ist unbestritten, dass der Kläger die Beklagte fast ein Jahr im Voraus über seine mit C._____ geplanten Ferien im Sommer 2014, nämlich vom 21. Juli 2014 bis zum 3. August 2014, informierte (Prot. VI S. 131; Urk. 5/381 S. 10). Unbestritten ist...
	Die Ansicht der Beklagten trifft schon aus diesem Grund nicht zu, als bereits die Erschwerung der Ferienrechtsausübung mit dem besuchsberechtigten Elternteil als Gefährdung des geistigen Kindeswohls gilt (BSK ZGB I-Breitschmid, Art. 307 N 18). Dabei ...
	Vorliegend fällt zusätzlich ins Gewicht, dass die Parteien aktenkundig stark zerstritten sind (Urk. 5/1-458). Insbesondere erforderte die Sicherstellung des Kontaktrechts von C._____ mit dem Kläger ein wiederholtes behördliches Eingreifen von Seiten ...
	3.2. Die Beklagte kritisiert in diesem Zusammenhang, die Vorinstanz habe ausser Acht gelassen, dass sich der Kläger in der Vergangenheit ebenso nicht an die Vereinbarung betreffend persönlichen Verkehr gehalten habe (Urk. 1 S. 10 ff. mit Hinweis auf ...
	Die Beklagte wirft der Vorinstanz zudem vor, dass sie ihre Argumente ungerechtfertigterweise für unglaubwürdiger als jene des Klägers gehalten habe (Urk. 1 S. 7, S. 11). Dieser Einwand geht ins Leere, da im Zusammenhang mit dem Ausfall der Sommerferi...
	4. Zu prüfen bleibt, ob die von der Vorinstanz angeordneten Weisungen notwendig, geeignet und verhältnismässig waren, um zukünftig die Einhaltung des Besuchs- und Ferienrechts zu gewährleisten.
	4.2. Zur Notwendigkeit einer Kindesschutzmassnahme hat die Vorinstanz zu Recht festgehalten, dass alleine der Vorfall im Sommer 2014 ausreiche, um eine Kindeswohlgefährdung anzunehmen. Die Parteien seien in der aktuellen, bereits seit der Trennung be...
	Die Anordnung einer Kindesschutzmassnahme setzt kein Verschulden der Eltern voraus und ist auch nicht Sanktion. Es soll Hilfe geleistet und die Bereitschaft der Betroffenen zu freiwilliger Zusammenarbeit gefördert werden (BSK ZGB I-Breitschmid, Art. ...
	4.3. Die Weisung erscheint zudem als geeignet, um die vorliegend latent vorhandene Kindeswohlgefährdung (Ausfallen des Ferienbesuchsrecht) durch eine konkrete Einzelmassnahme zu beheben. Insbesondere ist sie geeignet, um die Wahrscheinlichkeit zu ver...
	5.1. Die Weisungen und Ermahnung gemäss Dispositiv-Ziffern 2 und 3 sind die logische Folge aus der zu Recht angenommenen Kindeswohlgefährdung im Sommer 2014. Sie dienen dazu, den verbindlichen Charakter zu betonen und ihnen mehr Gewicht zu verleihen....
	5.2. In Dispositiv-Ziffer 4 wurde die Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) zur Einhaltung der obigen Weisungen verpflichtet. Grundsätzlich dürfen sämtliche behördliche Verfügungen mit einer entspre...

	III.
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird vorgemerkt, dass die Dispositiv-Ziffern 5-7 des Urteils des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren am Bezirksgericht Horgen vom 24. Februar 2015 rechtskräftig sind.
	2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis.
	Es wird erkannt:
	1. Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren am Bezirksgericht Horgen vom 24. Februar 2015 (Geschäfts-Nr. FE110209-F) wird aufgehoben und es wird in Ergänzung der bisherigen Regelung des Besuchs- und Ferienrechts be...
	2. Der Beklagten wird i.S.v. Art. 307 Abs. 3 ZGB die Weisung erteilt, den Sohn C._____ im Hinblick auf das Besuchs- und Ferienrecht des Klägers gemäss der geltenden Besuchs- und Ferienrechtsregelung jeweils rechtzeitig und am vereinbarten bzw. übliche...
	3. Der Beklagten wird i.S.v. Art. 307 Abs. 3 ZGB die Weisung erteilt und sie wird ermahnt, jegliches Verhalten zu unterlassen, welches das rechtzeitige Stattfinden des Besuchs- und Ferienrechts des Klägers in irgendeiner Weise gefährden oder verunmögl...
	4. Die Parteien werden unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) zur Einhaltung der Urteilsdispositiv-Ziffern 1–3 verpflichtet.
	5. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 5'500.– festgesetzt. Die Kosten der Kindesvertretung betragen Fr. 2'576.–.
	6. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Sie werden mit dem Kostenvorschuss der Beklagten verrechnet, sind dieser aber vom Kläger in der Höhe von Fr.1'462.– zu ersetzen. Im Mehrbetrag stellt die Oberg...
	7. Rechtsanwältin lic. iur. Y._____ wird für ihre Bemühungen und Barauslagen als Kindesvertreterin im Berufungsverfahren mit Fr. 2'576.– aus der Gerichtskasse entschädigt.
	8. Für das Berufungsverfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
	9. Schriftliche Mitteilung, je gegen Empfangsschein
	–  an die Parteien,
	–  an die Kindesvertreterin,
	–  an die Vorinstanz unter Rücksendung der vorinstanzlichen Akten,
	–  an die Beiständin des Kindes, H._____, … [Adresse],
	–  an die KESB Horgen,
	– hinsichtlich Dispositiv-Ziffer 7 des Urteils nach Eintritt der Rechtskraft an die Obergerichtskasse.
	10. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. ...

